
 

Bezirksschützenverband 
Zofingen V 21-01-31 

 

Reglement Bezirks-Jahresmeisterschaft Gewehr 300m 

1. Definition, Durchführung Der Bezirksschützenverband Zofingen führt für die 300m-Schützen 
und Schützinnen der angeschlossenen Vereine des Bezirks eine Wig-
gertaler Jahresmeisterschaft durch. Der Vorstand schlägt eine jährli-
che Auswahl der zu wertenden Schiessen vor, publiziert diese im Jah-
resbericht und lässt an der Delegiertenversammlung darüber abstim-
men. Gewertet werden genehmigte Vereinswettkämpfe im Bezirk 
und das Wiggertaler Becherschiessen. Die DV kann auch andere spe-
zielle Schiessen bestimmen.  
Pro Jahr sollen im Minimum 4 Schiessen gewertet werden. 

2. Teilnahmeberechtigung Alle lizenzierten Schiessenden, die als Mitglieder bei einem dem Be-
zirksschützenverband angehörenden Verein eingeschrieben sind. 

3. Kategorien Kat. A 
Kat. D 
Kat. E 

4. Rangliste Die Rangierung erfolgt je Kategorie. 
Alle Resultate der zu wertenden Schiessen werden addiert und erge-
ben pro Kategorie die Rangliste. Bei Punktegleichheit entscheidet das 
höhere Resultat des Becherschiessens, anschliessend das Alter. 

5. Siegerehrung Die Gewinner/ Gewinnerinnen der Wiggertaler Jahresmeisterschaft 
Gewehr 300m werden zu Wiggertaler Schützenkönigen/Schützenkö-
niginnen proklamiert und im Jahresbericht gewürdigt. 

6. Wappenscheibenkarten  Die besten Schiessenden je Kategorie erhalten je eine Wappenschei-
benkarte. Die besten Junioren/Jugendliche in den Ranglisten erhalten 
ebenfalls ein Wappenscheibenkarte. Der Prozentsatz der abzugeben-
den Wappenscheibenkarten wird jährlich durch den Vorstand festge-
legt. (Richtwert 30%) 
6 Wappenscheibenkarten berechtigen zum einmaligen Bezug der 
Wiggertaler Wappenscheibe (Version Twin-Award). Nach Erhalt der 
Wappenscheibe bzw. Twin-Award berechtigen je 3 weitere Wappen-
scheibenkarten zum Bezug von 3 Kranzkarten à Fr. 10 des AGSV. 

7. Finanzierung Die Wiggertaler Jahresmeisterschaft wird aus der ehemaligen Kasse 
des Wiggertaler Schützenverbandes finanziert. Der Bezirksschützen-
verband führt dazu ein spezielles Konto. 

8. Schlussabstimmungen Dieses Reglement ersetzt alle vorhergehenden Versionen. 
Es wurde von der Delegiertenversammlung am 26.02.2021 geneh-
migt und tritt ab der Saison 2021 in Kraft. 

Delegiertenversammlung BSVZ, 26. Februar 2021 
 
sig. Renato Joller, Präsident sig. Patrick Kyburz, Aktuar 


